
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/5/24 2006/07/0080
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.05.2007

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

VwGG §34 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

WRG 1959 §138 Abs1 lita;

WRG 1959 §138 Abs1;

WRG 1959 §50 Abs1;

WRG 1959 §50 Abs6;

WRG 1959 §50;

Rechtssatz

§ 50 Abs. 6 WRG 1959 spricht in seinem ersten Satz davon, dass auf Wasseranlagen, die nicht der Wasserbenutzung

dienen, "die vorstehenden Bestimmungen dem Sinne nach Anwendung" nden. Diese Anordnung bedeutet, dass sich

die Instandhaltungsp icht primär nach "rechtsgültigen Verp ichtungen" im Sinne des Abs. 1 richtet. Bestehen solche

nicht, ist der Wasserberechtigte zur Instandhaltung verp ichtet. Erst wenn auch dieser nicht ermittelt werden kann,

tri t die Instandhaltungsp icht in dem durch Abs. 6 zweiter Satz eingeschränkten Umfang den Eigentümer (Hinweis E

18. September 2002, 98/07/0114) . § 50 Abs. 6 WRG 1959 verp ichtet daher keinesfalls nur den Eigentümer einer

Wasseranlage.
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